
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass  

vom 19. März 2026 

 

Aufgrund § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Ladenöffnungsgesetz Nordrhein-Westfalen - LÖG NRW) vom 16. November 2006 

(GV.NRW W. 516) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GV. NRW S. 172) 

in Kraft getreten am 30. März 2018 in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes über 

Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der 

Fassung vom 13. Mai 1980 (GV NRW S. 528 zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV NRW S. 762) wird durch Beschluss des Rates der Stadt 

Bad Laasphe vom 19. März 2026 folgende Verordnung erlassen:  

 

§ 1 – Anlass und Zeitraum 
 

Aus Anlass des „Bad Laaspher Schaufenster“ dürfen am Sonntag, 10. Mai 2026, in der 

Zeit von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr Verkaufsstellen in Bad Laasphe geöffnet sein. 

 

§ 2 – Geltungsbereich  
 

(1) Der Geltungsbereich dieser Verordnung umfasst ausschließlich Verkaufsstellen in 

folgenden Straßen: 
 

„Lahnstraße  1 –    7  und  6 – 14“   

„Bahnhofstraße 2 – 68  und  3 – 57“ 

„Königstraße  1 – 49  und  2 – 50“   
    

(2) Nach § 6 LÖG NRW dürfen die Verkaufsstellen nur in Verbindung mit dem „Bad 

Laaspher Schaufenster“ geöffnet sein. Sollte die Durchführung dieser Veranstaltung 

als Grundlage des öffentlichen Interesses an der Sonntagsöffnung nicht möglich sein 

entfällt die Erlaubnis zum Öffnen der Verkaufsstellen am 10. Mai 2026 ersatzlos. 

 

§ 3 – Zuwiderhandlungen 
 

(1) Ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen 
 

a) außerhalb der in § 1 zugelassenen Geschäftszeiten 

b) außerhalb des in § 2 genannten Geltungsbereiches 
 

dieser Verordnung offenhält. 
 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 12 LÖG NRW mit einer Geldbuße von bis zu 

5.000 € geahndet werden. 

 

§ 4 – Inkrafttreten  – Außerkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft; sie tritt am 11. Mai 2026 

außer Kraft. 

 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Bad Laasphe, den 13. April 2026    Stadt Bad Laasphe 

Der Bürgermeister 

Terlinden 


